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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §18 Abs2 idF 2004/I/010;

AVG §45 Abs2;

Rechtssatz

Unter dem nach § 18 Abs. 2 erster Satz AVG (in der Fassung der Novelle BGBl. I Nr. 10/2004) zu dokumentierenden, für

den Verfahrensausgang voraussichtlich wesentlichen Geschehen sind - für den Ausgang relevante - Vorgänge im

Verfahren zu verstehen, sohin Verfahrensabläufe, nicht jedoch die in der Dokumentation des Verfahrensablaufes

festgehaltenen Geschehnisse in der Vergangenheit, über die Beweis erhoben wird (vgl. Hengstschläger/Leeb, AVG, Rz.

2 zu § 18 mwN). (Hier: Die Verp=ichtung der Behörde nach § 18 Abs. 2 AVG zur Dokumentation des relevanten

Verwaltungsgeschehens umfasste daher nicht auch die Verpflichtung zur Sicherstellung von möglichen Beweismitteln.)
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